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Redaktion, Druck und Verlag von P . « ae- berger in Westrriiurs

Dienstag , den 7. September 1915. 31 . Jahrgang

Zeichnet die 3 . Kriegsanleihe.
W AmtlWnTeil.
sterwSd! die Herren Bürgermeister - es Kreise».
»«dii « der Areisblattdruckereiist Ihnen daS Formular zur
>hlens« uöer erte ‘I te  aJiaöUcöeine, Backscheine und Brolbücher zuge-

3 » Spalte 1—3 sind sämtliche Haushaltungen, Selbstoer-
1 unD  Versorgungsberechtigte, nach der Reihenfolge der Haus«

, Kail rer emzutragen. Die Spalten 4—8 bleiben zunächst unaus-
1a. r«>t- Dagegen sind alle für die Versorgung ab 16. August, also

mneh lie flH öeu  vorhergehenden Tagen hierzu erteilten Mahl-uod Back-
lat Uv 1 9 rc. und 25. rc. einzutragen, ebenso Mlt
2 nn » v Erläuterung die von Ihnen ermittelten Getreide - und Mehl-
5,U" U 2 .' ^ che vielleicht ohne Scheine verbraucht wurden. Derar.
Lt. Me stad mir sofort auzuzeigen. In Spalte 41 rc. ist unter

de deS Dalums die Zahl der ausgehänoigten Brotbücher etn-
w « Jj 1, ® en  Termin zur Einreichung der Liste werde ich noch

. ? M~ais gr^»*r8» den 6.  September 1915. Der Kandrut.
»608- Biehseuchenpolizeiliche Anordnung
iwein «Huf ®imio der §§ 18 flg. des Viehseuchengesetzes vom
kkerüi ^l909 (RcichSges.-Bl . Sette 516) wild hiermit folgendes
läcksi IBt-
Qualität § 1.
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's ^

2 -=s <o
t 50'S
3^ L5 ^ &
5ia ),3 <q? 6J).

Die Maul- uod Klauenseuche in Hergenroth, Stahlhofen und
^ ^ /rloscheo; meine viehseucheopoilzelllche Anorduuug vom
l, 1915 Kreisbl. Nr. 54 und 16. Juli 1915 Kreisbl. Nr. 58
« hiermit aufgehobeu.

tritt sofort'« !! ihrer Veröffentlichung im

Westerburg, den6. September 1915. Der Kandrat.

Biehseuchenpolizeiliche Anordnung.

0
3Q3 .3 JD

^ R 18 flg. des Viehseuchengesetzesvom 26.
3 ®- bl9) wird hiermit mit Genehmigung
X, '»in Regierungspräsidenten folgendes bestimmt:

der 2 ^ Westerburg und in den Landgemeinden
kö-Z. Mn . Berod, Herschbachu. Wallmerod durch das Gutachten

| . steten Tierarztes die Maul» und Klauenseuche amtlich fest-
" ' 'E'. hiermit die Ortssperre über die

6rtLDrte "°̂äugt . Danach ist das Durchtreiden von Rind-
«Melnen, «Schafen und Ziegen durch die Seuchenorte ver-

<V _
■§ s

Kg ^Verhandlungen gegen dieses Verbot werden noch8 66 a.
~ 018 150 oDer mit  verhältnismäßiger<----. nftr-«T r * 1 ^ 1 ü 1 "III veryaunismaßigei
■f-g J?*'*» lvter» nicht nach den bestehenden gesetzlichen Be-
’S-2 eine höhere Strafe »erwirkt ist.
'pß  j * verweise ich auf meine viehseuchenpolizetliche

- M v°m 30. 12. 1914, Kreisbl. Nr. 1 von 1915.
LI M in Kraft"""" l°l°" " " Veröffentlichung im

^erbn »g, den6. September 1915.
Der Lnndrat . Abicht.

Ausführungsanweifung
, , . zu der
Uê rdnung - es Dun- esrat« gegen LbermSßige Vreis-

kketS-r««se» vsm 83. Inli 1S15 (KGKl. K. 467 ).
zc.’ ^ nl § 4 der Bundesratsverordnung gegen über¬

mäßige PreiSstelgerungen(RGBl. S . 467) wird zur Ausführung
dieser Verordnung folgendes bestimmt: .
h.a rc! ' oCS'S § vorgesehene Verfahren der Uebertraguug
des Eigentums an Gegenständen des täglichen Bedarfs ist neben

^ "lralbehörde der Regierungspräsident, im LandeSpoli-
zeibezirk Berlin der Polizeipräsident.

2. Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der §8 2, 3 der
«ÜÄ? f Öier .Regierungspräsident, im LandespolizeibezirkBerlin der P,l,zeiprastdent zuständig.
r,f,,r̂ ? ie  f ö̂ teit ber  Übertragung des Eigentums soll
übermäßigen Preissteigerungen bet GegenstS»- e» - es tSglichr»
Kevsrf » und der Neigung entgegenwirken, solche Gegenstände in
Eiwartnng ungewöhnlicher PreiSsteigernng einstweilen dem Verkehr
vorzuenihalten Es liegt im allgemeinen Interesse, wenn daS
Entrlgnungsverfahrengegebenenfalls rücksichtslos angewendet» ird.

über Borraiserhebungen vom 2. Feb»
ruar 1915 (RGBl. S . 54) bietet die Möglichkeit. Aufschluß da-
luder zu gewinnen, ob ein im Verkehr anstretender Mangel an

faItUHgaSerSrfae|t ‘?ft li<ÖCn bur* eine  spekulative Zurück-
Zeurteiluugd-r Frage, ob Gegenstände des tägliche»

Bedarfs über Gebühr zuruckgehalten worden sind, wird häufig die
Person des Eigentümers von Beden,ung sein. Sind die Gegen-

£* iem  Eigentümer in Ausübung seine« Berufs zum Zwecke
der Veräußerung erzeugt oder erworbeu, so werden die Vorausset-

^ Enteignung insoweitn'cht gegeben sein, als die
r*nfe ' b t ^ og'N nicht ubersteigen, die im regelmäßigen Wirt»
$ 1!; “nrbf ^lchaftSbetri -b- zur allmählichen Versorgung.des
Marktes erforderlich sind und erst nach und nach abgegeben zu
SÄ ' Diese Gesichtspunkt- kommen im allgemeinen nicht
in Betracht, wenn sich die Gegenstände, namentlich in größeren
Mengen, in der Hand von Personen befiuden. die sich vor Ausbruch
des Krieges nicht mit ihrem Vertriebe befaßt habeu.
r»  K. j m Zurückhaltung der Gegenstände ist es gleich zu achten, wenn

'̂ räuchern und de« Handel nur zum Scheiue oder zu
übermäßigen, die Möglichkeit von Ankäufen beeinträchtigenden
Preisen oder unter Bedingungen angebotcn werden, die das Ange¬
bot als nicht ernstgemeint erkennen lassen.

4. Der mit der Verordnung verfolgte Zweck verlangt, daß
die zu enteignenden Gegenstände so bald wie möglich dem Der-
brauche zugeführt werden. In der Regel werden daher die Ge-
me,öden, ortsausässige Händler oder Konsumvereine, die bereit sind,
den Absatz der Gegenstände zu bewirken, als Erwerber in Frage
lommen. Ihne» ist die Verpstichtung aufzuerlegen, die Gegeu-
stande unverzüglich zu einem von der enteignendeo Behörde zu be.
gebê "^ " ü̂ ohmigeuden Preise an das Publikum abzu-
rc- ? ' Einleitung des Verfahrens der Uebertragung des
Eigentums ist ein Antrag nicht erforderlich.

Die örtlichen Verwaltungsbehörden habe», sobald ihnen ein
Fall bekannt wird, in dem die gesetzlichen Voraussetzungen für die



Enteign«»« «egeben ftnb, unverzüglich, nötigenfalls telegraphisch,
die höhere Verwaltungsbehörde(Ziff. 1, 2) zu benachrichtigen und
dabei möglichst eine Person zu bezeichnen, die bereit ist, die zu
enteignenden Gegenstände zum Verkauf zu übernehmen.

6. Vor dem Erlaß der Anordnung, durch die da? Eigentum
übertragen wird, ist der Besitzer der Gegenstände zu hören, falls
ihm nicht bereits bei den Erhebungen über die Zulässigkeit der
Euteigoung Gelegenheit zur Aeußeruog gegeben ist.

7. Die Anordnung, durch die daS Eigentum übertragen wird,
ist umgehend, nötigenfalls telegrahisch, dem Besitzer und dem neuen
Eigentümer mitzuteilen. Die Uebermitteluog erfolgt im Wege der
vereinfachten Zustellung oder durch eingeschriebenenBrief, bei Tele¬
grammen gegen Empfangsanzeige.

Der Besitzer der Gegenstände haftet bis zur Uebernahme
durch den Erwerber für ihre ordnungsmäßige Aufbewahrung; be-
sondere Unkosten, die de« Besitzer durch die Verwahrung nachweis¬
lich erwachsen, können bei der Feststellung de» Uebernahmepreises
berücksichtigt werden.

8. Der UebernahmepreiS ist, falls nicht etwa ein niedrigerer
Höchstpreis besteht, in der»Regel in Höhe des Einkaufspreises, bei
sclbsterzeugte» Gegenständen in Höhe der Herstellungskosten festzu¬
setzen. Sind die Gegenstände zu diesem Preise nicht verwertbar,
so ist der UebernahmepreiS entsprechend niedriger zu bemessen. Dies
gilt nach § 2 Abs. der Verordnung nicht für die nach dem 23.
Juli 1915 auS dem Auslande eingeführten Gegenstände. Ueber-
steigt der in Aussicht genommene UebernahmepreiS den Einkaufs¬
preis oder die Herstellungskosten um 5 vom Hundert, so ist ge¬
mäß § 2 Abs. 3 der Verordnung unverzüglich unter eingehender
Begründung an die LandeSzentralbehörde zu berichten

Auf die Anhörung vou Sachverständigenkann im Einver¬
ständnis mit dem bisherige» Besitzer der Gegenstände verzichtet
werde».

9. Die Fälligkeit deS Uebernahmepreises ist bei der Festset¬
zung zu bestimmen. Kann der UebernahmepreiS nach Lage der
Verhältnisse nicht sofort ermittelt oder entrichtet werden, so ist
eine angemesiene, sofort fällige Abschlagszahlung festzusetzen. Für
die Begleichung deS Restes können unter Berücksichtigung der vor¬
aussichtlichen Dauer deS Verkaufs der entetgneten Gegenstände er-
forderlichenfallS Teilzahlungen bewilligt werde«, deren Fälligkeit
jedoch nicht mehr als vier Wochen über den Zeitpunkt der Ueber-
tragung des Eigentums hinauSgeschoben werden soll.

Der UebernahmepreiS ist vom Fälligkeitstag mit 6 vom
Hundert zu verzinsen.

10. Die Üebertragung deS Eigentums und die Zuführung der
enteiguete» Gegenstände an de« Verbrauch dürfen dadurch nicht
aufgehalte» werden, daß die Festsetzung deS Uebernahmepreises
nicht sofort erfolgen kann, oder daß gemäß 8 2 Abs. 3 der Vcc-
ordoung für den festgesetzten UebernahmepreiS die Bestätigung der
LandeSzentralbehörde eingeholt werden muß.

11. Die baren Auslagen deS Verfahrens, insbesondere die
den Sachverständigen zu gewährende Vergütung, sind in der Regel
dem bisherige» Eigentümer der Gegenstände aufzuerlegen; sie können
bei der Festsetzung des Uebernahmepreises berücksichtigt werden.

Gebühreu werden nicht erhoben. Bare Auslagen sind, soweit
erforderlich, »on der zuständigen Behörde vorschußweise zu leisten.

12. In der Tagespresse erscheineu zahlreiche Anzeigen, in
denen unter die Verordnnng fallende Gegenstände in größereu
Mengen zum Ankauf angeboren werden. Insoweit solche Anzeigen
unter Chiffre erfolgen oder ersichtlich von Personen ausgehen, die
weder Produzenten sind »och in den angekündigten Waren berufs¬
mäßig Handel treiben, liegt der Verdacht nahe, daß mit ihnen
reine SpeknlationSzwecke verfolgt werden. Derartigen Fälle« .ist
deshalb »achzugehen und zu prüfen, ob ihnen nicht ein unter die
Vorschriften der Verordnung fallender Tatbestand zugrunde liegt.

Berlin W. 9 . de« 6. August 1915.
Der Minister Der Minister

für Daudet und Gewerbe. des Inner ».
vr . Ehdow. I . A. : v. Jarotzky.

Der Minister für Landwirtschaft
Dsnmne« «nd Forsten. I . V. : Küster.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Abdruck zur Kenntnisnahme. Sobald Veranlassung hierzu

»erliegt haben Sie mir gemäß Pos. 5 und 8 zu berichten.
Westerburg, den1. September 1915.

Der Vorsitzende de« Kreisansschnstes
des Kreises Westerburg.

Unter dem Rindviehbestande der Ww. August Klein in Fieß-
bach, deS Christian Krämer in Maulsbach, deS Gerhard Holler in
Maulbach, deS Heinrich Müller in Maulbach, des Christoph Hölz
in Hirzbach, der Ww. Heinrich Werkhausen in Hirzbach, des Heinrich
Strickhausen in Rott, des Wilhelm Brandenburger in Bachenberg
ist die Manl- und Klauenseuche ausgebrocheu.

Ueber die genannten Gehöfte ist daher die Sperre verhängt
worden.

Attenkirchen, dev1. September 1915.
Der Landrat.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Erledigung meiner' Verfügung vom 2. Aug. d. IS . $

Nr. 63 betr. Erhaltung des Kommunalen Wahlrechts der Krieg
teilnehmer wird hiermit soweit noch nicht erledigt mit Frist
5 Tagen iu Erinnerung gebracht.

Mesterbnrg, den6. September 1915.
Der Vorfitzende des Kreisairs schusier4

des Kreises Westerburg.
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Kriegsmerkblatt.
Der Anbau von Futterpflanzen für das FrühjaHm st

Allgemeines . ">ch e
1. Durch den Mangel an käuflichem Kraftfutter sowie >j®*0,

Futterstroh wird es dringend notwendig , solche Futterpflanz,
anzubanen , welche im zeitigen Frühjahr eine reichliche Ernte, [| or(
gutem Grünfutter versprechen . . h

n. Die Wachstumszeit dieser Pflanzen ist kurz und nii'?
ungünstig . Es müssen daher größere Nährstoffmengen in leid] ^
löslicher Form bereitgestellt werden , als dies unter ande« . t •
Verhältnissen nötig wäre . Li,.

III . Die Bakterien , welche für die tzülsenfrüchte und KI, ,u|Rj
arten normalerweise die Stickstoffdüngung aus der Luft verm , ~
teln , können im Spätherbst und zeitigen Frühjahr (der niedn
Temperaturen halber ) ihre Aufgabe nicht voll erfüllen , desh
ist auch für die sogen. Stickstoffsämmler eine Jauche - oder and LL
Stickstoffdüngung sehr zweckentsprechend. L . '

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte seien nächstes ,
die wichtigsten Grünfutterpslanzen und ihre Kultur kurz geschildr i ^

1. Sansrvicken mit Johannisroggen . ; t £
Die Sandwicke ist eine vorzügliche, eiweißreiche Grünfuti J °

pflanze . Da sie aber sehr leicht lagert , empfiehlt es sich 8
sie allein anzubauen . Es ist daher vorteilhafter und richtig sehr
sie mit einer Pflanze zusammen anzubauen , an der sie sich
aufranken kann und die gleichzeitig selber eine gute Futterpfla, “
ist Dies trifft für den Johannisrobgen zu. Er kann früh gi ' '
werden , bestockt sich ausgezeichnet, ist winterfest , treibt im Fri '
jahr sehr zeitig und liefert ein weiches, saftiges Futter . § L*
Gemisch kann auf leichtem bis schwerem, nicht auf nassem Bod .
gebaut werden . Gewöhnlichen Roggen zu verwenden îst m

mitratsam . Dieser bestockt sich nicht so gut und wird im Frühjs
zu rasch hart.

Saatmenge pro Morgen : 40 Pfd . Sandwicken und 40!
Johannisroggen.

Saatzeit : Je früher man das Gemisch aussät , um so
und zeitiger entwickeln sich die Pflanzen im Frühjahr^
um so mehr Masse liefern sie. Beste Saatzeit ist
August , spätestens Anfang September.

Düngung pro Morgen : Eine schwache Stallmistgabe förbe^ ,
die Kraut - und Blattentwicklung ungemein . Daneben .,? ■
Ztr . Thomasmehl und 80—100 Pfd . 40 °/o Kalisalz , obeA
1 Zentner Ammoniak-Superphosphat s/io  Zentner Sup! '
phosphat und 1 Zentner 40 °/o Kalisalz , oder:
Jauche und 2 Zentner Thomasmehl (nicht zu gleicherZ be
aufbringen , Thomasmehl mit der Bestellung geben, Jau> Mit
später als Kopfdünger ). Gliche

2. Winierraps. PS«1
Er liefert ein ausgezeichnetes, dabei billiges und zeitig

Frühjahrsfutter . Der Preis des Saatguts ist onhältnismi ! ^stta
sehr gering ; dafür beansprucht er etwas mehr|»yv yw|«. ŵ H|^ vuv̂ 4 »» uwuv llltljv StickstvffdÜV ^
als das vorgenannte Gemisch. Trotzdem bleiben die Gesamtkosl r
wesentlich niedriger . uri

6—9 Pfd . (große schöne Sa« 'Smk
bei (

wesentlich niedriger
Saatmenge pro Morgen:

verwenden ). .
Saatzeit : Ende Juli bis Ende August, spätestens Anfang Sepi" j

ber . Je früher die Saat , desto höherer Ertrag ist zu errvar« ei  «
Der Boden soll sehr gut hergerichtet werden und gar ft . . . x

Düngung pro Morgen : Starke Stallmistgabe und 2 Zent e? (
Thomasmehl (aber nicht zu gleicher Zeit aufbringen ). I? et. ^
Stallmist kann man hier nicht zu viel geben. War die Stjf -
mistgabe nicht so reichlich, so bringtman noch Jauche dazu,o» ^
reichlich Jauche und 2 Ztr . Thomasmehl (nicht gleicht
oder : 3 Zentner Ammoniak-Superphosphat 5/io S
phosphat und 1 Zentner 40 °|o Kalisalz.

3 . Inkarnatklee mit Winterraps.
Auch der Inkarnatklee ist eine sehr frühe und ziemlichV» ^“9

ergebende, eiweißreiche Futterpflanze . Er wurde sogar in F 0$
gigen Gegenden Nassaus mit Erfolg — ohne daß er ausrvin«

lujugien Lllgen mtgi ,o wlnieryari iem als oie uraei i g[*^
ten Pflanzen . Deshalb baut man ihn sehr zweckmäßig mit K' ^
raps zusammen . Der sich rasch und blattreich entwickelte §• ®
schützt ihn vor dem Erfrieren . Auch dies Gemisch stellt sich
sehr teuer , zumal die Düngung etwas geringer sein kann
vorher , da der Inkarnatklee weniger Stickstoff beansprucht .^ ,

förnitmimrii*' tirn Slftnmcn- 9 Psd. Inkarnatklee, 4 Pfd. ^Saatmenge pro Morgen:
terraps.
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Tatzeit : Mitte bis Ende August , spätestens Anfang Septem¬
ber . Bei späterer Saat kommt das Futter entsprechend später

. im Frühjahr zur Entwicklung und liefert auch weniger Masse.
Frist d, Mgungpro Morgen : Jaucheund 2 Ztr . Thomasmasmehl,oder:

2 Ztr . Ammoniak -Superphosphat 5/k >, 50 — 75 Psd . Super*
phosph .at und 1 Zentner 40 o[0 Kalisalz,

schufser4 Sanvwicken, Inkarnatklee «nd Jahannisroggen.
g. Je reichhaltiger das Gemisch, um so bekömmlicher ist das
- - na. Dieser alte Erfahrungssatz gilt auch hier . Man kann

h noch hinzufügen , ein um so höherer Ertrag wird erzielt.
Gefahr des Auswinterns wird vermindert ; die Pflanzen

kUy1 <lh>jtzm sich gegenseitig . Sollte die eine oder die andere Pflanze
n noch etwas auswintern , so wird der Ausfall geringer und die

sowir im an ^ cren  können — besonders bei reichlicher Aussaat
tterpflar wĉ vollen Ertrags bringen . ^ Auch die Kosten des Ge-
>e ErntiMvlisches lassen sich leichter (durch Beschränkung der teuer-

' iSorte ) niedriger halten.
. und mtmenge pro Morgen : 25 Pfd . Sandwicken , 25 Psd . Jo-
m in ltil - hannisroggen , 6 Pfd . Inkarnatklee , oder : 20 Pfd . Sand¬
er and » wrcken, 20 Pfd . Johannisroggen , 9 Pfd . Inkarnatklee,

" «atzest : Wie bei 1, Ende August bis Anfang September.
und A Ängung pro Morgen : Etwa wie bei 1, vielleicht etwas weniger

uft nt ™ Stickstoff , da der Roggen mehr zurücktritt.
er mehüiJ4* Sandwicken , Inkarnatklee und Wittterraps.
m desk gilt ebenfalls das unter 4 Gesagte , nur wird dieses
oder anbi da der Raps verhältnismäßig niedriger

nackcktck^ tmenge pro Morgen : 25 Pfd . Sandwicken , 6 Pfd . Jn-
aesckill karnatklee , 3 Pfd . Winterraps , oder : 20 Pfd . Sandwicken,
geichusq ß P ^ . Inkarnatklee , 4 Pfd . Winterraps.

Krünsutt 'aat3eit  wie bei 1 und 2.
rj;  JSüngung : Wie bei 1. Man vergesse nicht , daß der Raps

b ^ ruMi W>r  dankbar für reichliche Stickstoffdüngung ( Stallmist
c> rrcyng, Jauche - Ammoniak ) ist.ie sickl bl X|l.
utteri 3flar ie  angegebenen Düngungszahlen gelten für die Gegenden

ms , die sich nicht eines besonders nährstoffreichen Bodens
im , also für den der Fläche nach überwiegenden Teil des
ckes.

Die begünstigten Wirtschaften in den Flußniederungen und
»gen, die in der Lage waren , ihren Boden durch reichliche
listgaben (Abmelkwirtschaften u . dergl .) in besonderem
mit Nährstoffen anzureichern , können entsprechende Abzüge

utterpfl
l früh
>t im Frii
utter.
lssem B
m ist
n Frühj

id 40

n so b
ühjahr
t ist

Wegen des Bezuges der Samen wird auf die in der nach-
iden Bekanntmachung genannten Samenhandlungen , sowie
>ie Zentraldarlehnskasse in Frankfurt a . M ., Schillerstr . 25,
die Saatstelle der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft,
n SW . 1, Dessauerstr . 11 , verwiesen,

abe föri4 .®’e Bestellungen auf Saatraps sind ausschließlich an Do-
Daneben ^ Pächter Gustav Staffen , Domäne Adamsthal bei Wiesbaden,
lisalr obe ftken ( siehe Bekanntmachung in Nr . 34 des Amtsblatts der
ner Sus^ ^ tschafts -Kammer f. d. Reg -Bezirk Wiesbaden ) .

Bekanntmachung,
betr . die Samenprüknngsanftatt in Gießen.

Mit Rücksicht auf das zur Ze t im Kammerbezirke im Gange
Aiche Saatgeschäft werden die Landwirte , Gärtner und son-
rl Interessenten erneut darauf aufmerksam gemacht , daß die

nd zeitig Wirtschafts -Kammer am Landwirtschaftlichen Institut der
AtnismÄ "Ersüät̂ Gießen eine Samenprüfungsanstalt eingerichtet hat,
kstoffdüii ? oie Sämereien , welche von dem Nassauischen Saatbauverein
Jefamtfol Aen  nachbenannten Samenhandlungen bezogen sind , unent-

untersucht werden können , sofern das bezogene Quantum
me Saft J0?® hat:

bei Grassamen . 20 Pfund

steicherZ
)en, Jaul

ng SeB !bei Kleesamen . 30
u erwart ! >bei Samen weißer und gelber Rüben (Kohl¬

rüben und Möhren ) . 5
. . . 100

ib gar st , . rüben und Möhren ) .
i 2 Zem bei Getreide und Halmfrüchten . . .
mgen ). 1 bei satter - und Zuckerrüben

die !bei Mais
100
100

e dazu,»
gleichz
•/io S

Die Einrichtung ist getroffen , um den Landwirten die Mög-
* M geben , das von ihnen bezogene Saatgut auf Reinheit,
!eit und Keimfähigkeit untersuchen zu lassen , ohne daß hier¬

in Kosten für sie entstehen . Es liegt im eigensten Interesse
Landwirte , von dieser Einrichtung möglichst umfassenden

mlich D ^ uch zu machen . Bis zum Zeitpunkte dieser Veröffentlichung
• - sich unter die Kontrolle der Samenprüfungsanstalt inrr in g!

ausivint!' gestellt die Firmen:
veniger
c 1 gen»i» « . \*v.,
mit Wi^ 2- u. P . Wifsinger , Berlin SO ., Köpenickerstr . 6g. und 7,

^onrad Appel , Darmstadt,
Le Cog u . Co .. Darmstadt,

ckelte »
llt sich

kann
»rucht.
Pfd . ^

a Keßler, Limburg a. d. L .,
ff- Hecker, Friedrichsdorf a. T .,
Ludwig Ferd . Burbach (Inh . Robert Röster ), Diez a . d. L .,
?fegmund Lilienstein , Usingen i. T.

j* ie Bestimmungen über die Probenahme und Einsendung
Wöben empfehlen wie von den voraenannten Saatlnitliefer-

anten bet Aufgabe von Bestellungen miteinzufordern . Außerdem
stnd diese Bestimmungen von der Samenprüfungsanstalt in
Gießen a . d . L ., Senkenbergstr . 154 , oder vom Bureau der
Landwirtschafts -Kammer in Wiesbaden . Rheinstraße 92 , kostenfrei
zu bezrehen.

Wir sind von dem Krie, «av«sck,»ch für tt-rtfch- «nd
pflavzltche Gele tut* Fette. Kerli» zum Kommissionär er-nonnt.

Um unsere Aukaufstätigkeit rechtzeitig aufnehme« zu könuen
bitten wir unter Bezugnahme auf 8 1 der LundeSratSverord»«ng
über den Verkehr mit Oelfrüchten uud daraus gewo«ne«en Vrod»kten
vom 15. Juli 1915 uns mitzuteile» i« welche« 8e« et«de« des
dortigen Bezirks derartige Saaten uadi« welche» voraussichtliche»Quant'tätcu vorhanden stad.

Miesdade«, den 27. Juli 1915.
C-»tr«l-Gi«- «ndN -rtzanfs- eunsienschaftfürden » egte

rn«g«i»e;irk Wi esbaden. t G. m. b.  K.
Nie Herren Bürgermeister der « emeinde» in«reiche»die

in der Bekanntmachung über deu Verkehr mit Oelfrüchte« rc „ m
15. Juli 1915 (ReichS-Ges. Bl. S. 438) bezeichneten Oelfrüchte ge-
wonneo werde», haben mir binnen acht Tagen anzuzeige«, welche
Quantitäten voraussichtlich geerntet sind bez» . werden.

Fehlanzeige ist erforderlich.
MesterdUrg, 31. August 1915.

Der Uorsttzende de* Krei«a«*sch»sse*
__ de« Kreise« Mesterb«r,.
A« die Jerre« Bürgermeister der » achdrn- nrrte«

Gemeinde«.
Der Herr Regierungs-Präsident hat durch Verfügung vom

26. August 1915I . No. Pr. I 13. IT 568 die vorgelegten Kultur¬
pläne genehmigt. Die Kosten betragen für:
1. Arnshöfen mit 130 M. 27. Kölbiuien Mit 425 M2. Berod tt 490 tt 28. ikuhnhöfen 200 „3. Bilkheim H 125 tt 29. Mähren 105 „4. Brandscheid tt 150 tt 30. Meudt 415 „5. Coden tt 155 tt 31. MoiSberg 170 „6. Dahlen tt 90 tt 32. RenterShause« 940 „7. Düringen tt 120 tt 33. Niederahr 600 „8. Ehringhausen tt 20 tt 34. Ntedersain 400 „9. Eisen tt 110 tt 35. Nombora 820 „10. Elbingen tt 125 36. Oberahr 420 „11. Ettinghausen tt 105 tt 37. Obersai« 300 „12. Ewighauseo

13. Gershascn
tt

tt

350
180 tt

tt

38. Pütschbach
39. Rothenbach

n 60 „
185 „14. Girkenroth tt 210 tt 40. Ruppach 95 .15. Girod tt 390 tt 41. Sainerholz 270 „16. Golbhausen tt 55 rr 42- Sainscheid 140 „17. Görgeshausentt 870 H 43. Salz 235 „18. Großholbach tt 450 tt 44. Stahlhofen 130 .19. Guckheim tt 180 tt 45. Steinefrenz 320 „

20. Hahn tt 420 tt 46- Wallmerod 95 „21. HalbS tt 140 tt 47. Weidenhahn 350 „22. Härtlingen tt 120 tt 48. Weltersburg 960 „23. Heilberscheid tt 800 tt 49. Weroth 215 w
24. Hergenroth fit 100 tt 50. Westerburg 2100 „
25. Herschbach tt 180 tt 51. Zehnhaus. b. W. 115 .
26. Kleinholbach tt 180 tt

Sie werden beauftragt wegen Bereitstellung dieser Beträge
in dem Voranschlag für 1916/17 das Weitere zu veranlassen.

Mesterdnrg, den3- September 1915.
Der Vorsitzende des Kreisansschusies

_ des Kreises Westerburg._
Unter dem Rindviehbestaod des Müllers Röder in Langen¬

aubach, unter dem Schweinebestande beS Ludwig Schuppert und der
Witwe Thomae in Eibelshausen und unter dem Rmdvlehbestande
des Friedrich Bastian, Wilh. Waldschmidt, Gustav Hain, und Aug.
Hain und Aug. Hermann in Frohnhausen, deS Heinrich Friedrich
Bastian in Wissenbach, des Gustav Sänger und der Julius Knöbel
Ww. in Straßebersbach sowie der Christine Schüler in Ritters»
hausen-.st die Maul- uud Kla«euse«che amtlich festgestelltworden.

Die erforderlichen Schutzmaßregeln stnd angeordnet.
DiUeudurg, den 30. August 1915. Der Kaudrat.
Die in der Gemeinde Weilmünstec kaufgetretene Maul- und

Klauenseuche ist erloschen. Die angeordeteu Sperrmaßregeln sind
heute aufgehoben worden.

Meilburg. den 30. August 1915. Der Kandrat.

Oeffentlicher Wetterdienst
AleustfteUe Meilvurg (§««- ,uirtfchaftsschnle).

Wetterausstchten für Mittwoch, den8. September.
Meist heiter, selten leichte Regeufälle. strichweise Gewitter.



Fünspozentige Deutsche Reichsanleihe von 1915.
Dritte Kriegsanleihe.

Länger als Jahresfrist steht Deutschland einer Welt von Feinden gegenüber in schwerem Kampfe, wie er in feg
Geschichte nicht seinesgleichen findet. Ungeheuer sind die Opfer an Gut und Blut, die der gewaltige Krieg fordert. (U>
es doch, die Feinde niederzuringen, die der Zahl nach überlegen sind und sich die Vernichtung Deutschlands zum Ziel gefltz
haben. Diese Absicht wird an den glänzenden Waffentaten von Heer und Flotte, an den großartigen wirtschaftliche
Leistungen des von einem einheitlichen nationalen Willen beseelten Deutschen Volkes zerschellen. Wir sehen, fest vertrau^
auf unsere Kraft und die Reinheit des Gewissens, in dem von uns nicht gewollten Kriege zuversichtlich der völligen Niei«
werfung der Feinde und einem Frieden entgegen, der nach den Worten unseres Kaisers„uns die notwendigen militärisch«,
politischen und wirtschaftlichen Sicherheiten für die Zukunft bietet und die Bedingungen erfüllt zur ungehemmten Qaj.
faltung unserer schaffenden Kräfte in der Heimat und auf dem freien Meere". Dieses Ziel erfordert nicht nur den gaiiP Flau!
Helden- und Opfermut unserer vor dem Feinde stehenden Brüder, sondern auch die stärkste Anspannung unserer finanziell«;
Kraft. Das Deutsche Volk hat bereits bei zwei Kriegsanleihen seine Opferfreudigkeit und seinen Siegeswillen bekuM Heer
Jetzt ist eine dritte Kriegsanleihe aufgelegt worden. Ihr Erfolg wird hinter dem bisher Vollbrachten nicht zurückstch«,
wenn jeder in Erfüllung seiner vaterländischen Psticht seine verfügbaren Mittel der neuen Kriegsanleihe zuwendet.

Ausgegeben werden fünfprozentige Schuldverschreibungen der Re ichs an leihe.  Der Zeichnungspriij föa,
beträgt 99 Prozent, bei Schuldbuchzeichnungen 98,80 Prozent. Die Schuldverschreibungen sind wie bei der ersten« front
zweiten Kriegsanleihe bis zum1. Oktober 1924  unkündbar, gewähren also 9 Jahre lang einen fünfprozentigen Znü gehen
genuß. Da aber die Ausgabe ein volles Prozent unter dem Nennwert erfolgt und außerdem eine Rückzahlung zu«gewö
Nennwert nach einer Reihe von Jahren in Aussicht steht, so ist die wirkliche Verzinsung noch etwas höher als 5 m«
Hundert. Die Unkündbarkeit bildet für den Zeichner kein Hindernis, über die Schuldverschreibungenauch vor demI
Oktober 1924 zu verfügen. Die neue Kriegsanleihe kann somit als eine ebenso sichere wie gewinnbringende Kapitalanlux unb,
allen Volkskreisen aufs wärmste empfohlen werden. wurd

Für die Jeichnnngen ist in umfassendster Weise Sorge getragen. Sie werden bei dem Kontor der Zrrichshanptkavkf« brach
Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin No. 99) und bei alle« Zweiganstalten der Reichsbank mtt Kasseneinrich AlepZ
tnng entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung der Königlichen Keehandtnng (Preußisch nahm
Staatsbank ) und der Preußische« Zentral-Genvssknschaftskasse in Kerlin. der Königliche« Kanptbank in Nürnber Nest!
und ihrer Zweiganstalten sowie sämtlicher deutschen Banken . Bankier « und ihrer Filialen , sämtlicher deutschen öffentlich -,
Sparkasse« und ihrer Verbände, bei jeder deutschen Kekensverstchrrnngsanstast und jeder deutschen Kredttgenosseuschas!
endlich bei alle « Poftanftaltr « anr Schalter erfolgen . Bei solcher Ausdehnung der Vermittlungsstellen ist den weitesten VM
kreisen in allen Teilen des Reiches die bequemste Gelegenheit jur Beteiligung geboten . den E

Wer reichne « »vtll . Kat stch zunächst einen Zeichnnn - oschei « ?« beschaffe « , der bei den vorgenannten Stellen , \i  Heer
die Zeichnungen bei der Post bei der betreffenden Postanstalt , erhältlich ist und nur der Ausfüllung bedarf . Auch ohne Verwende
von Zeichnungsscheinen sind briefliche Zeichnungen statthaft . Die Scheine für die Zeichnungen bei der Post haben , da es sich di Kurtr
ihnen nur um eine  Einzahlung handelt , eine vereinfachte Form . In den Landbestellbezirken und den kleineren Städten körm zmon
diese Zeichnungsscheine schon durch den Postboten bezogen werden . Die ausgefüllten Scheine sind in einem Briefumschlag mit da«duw
Adresse an die Post entweder dem Postboten mitzugeben oder ohne Marke in den nächsten Postbriefkasten zu stecken.

PeKer da - Geld Krancht man znr Zeit der Zeichnnn « « och nicht sogleich z« verfügen , die Einzahlungen verteil« othr
sich auf einen längeren Zeitraum . Die Zeichner können vom 30 . September ab jederzeit voll bezahlen . Sie sind verpflichtet : > W

30 % des gezeichneten Betrages spätestens bis zum 18 . Oktober 1915 , Im
20 °/o , „ „ „ „ „ 24 . November 1915 , ^
25 °/o „ , „ „ * „ 22 . Dezember 1915,
25 */o „ „ * „ „ „ 22 . Januar 1916 yeer

zu bezahlen . Pur wer bet der P - st zeichnet , mntz schon ?« m 18 . Oktober d . I . UoUzahlnng leiste « . Im übrigen si°
Teilzahlungen nach Bedürfnis zulässig , jedoch nur in runden , durch 100 teilbaren Beträgen . Auch die Beträge unter 1000 M
sind nicht sogleich in einer Summe fällig . Da die einzelne Zahlung nicht geringer als 100 Mark sein darf , so ist dem Zeichiü
kleinerer Beträge , namentlich von 100 , 200 , 300 und 400 Mark , eine weitgehende Entschließung darüber eingeräumt , an welch«
Terminen er die Teilzahlung leisten will . So steht es demjenigen , welcher 100 Mark gezeichnet hat , frei , diesen Betrag erst am L « en
Januar 1916 einzuzahlen . Der Zeichner von 200 Mark braucht die ersten von 100 Mark erst am 24 . November 1915 , die übrig« ,an9ei
100 Mark erst am 22 . Januar 1916 zu zahlen . Wer 300 Mark gezeichnet hat , hat gleichfalls bis zum 24 . November 1915 m ,
100 Mark , die zweiten 100 Mark am 22 . Dezember 1915 , den Rest am 22 . Januar 1916 zu zahlen . Es findet immer eine Vers « oer Jl
bunq zum nächsten Zahlungstermin statt , solange nicht mindestens 100 Mark zu zahlen sind . 3 rer

Per erste Zinsschein ist am 1. Oktober 1916 fällig. Der Zinsenlauf beginnt also am 1. April 1916. Für die Zeit̂ vorts
zum 1. April 1916 findet der Ausgleich zugunsten des Zeichners im Wege der Stückzinsberechnung statt , d. h . es werden dem Ei" ^ sch>

" ' */o Stückzinsen von dem auf die Einzahlung folgenden Tage ab im Wege der Anrechnung auf den einzahlendenzahler 5
vergütet. So betragen die Stückzinsen auf je 100 Mark berechnet: lunge,

für Schuldböl Und d
eintragmM des C
96,30 M f, « g,96,56 *
97,05

Wer über«

für Stücke
für die Einzahlungen bis zum 30. September 1915 3,50 Mk., der Zeichner hat also in Wirklichkeit nur zu zahlen 96,50Mk.

„ „ v am 18 . Oktober 1915 2,25 „ „ „ n " . * „ » » 96,75 „
„ ,, ,, ont 24. November 1915, 1,75 „ muh ,» ,, » * 97,25 ,,

Für jede 18 Tage, um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt, ermäßigt sich der Stückzinsbetrag um 25 Pfennig.
Für »irVi «?ahlni, -e« ist nicht erforderlich, daß der Zeichner das Geld in bar bereiMegrn hat.

Guthaben bei einer Sparkasse oder einer Bank verfügt , kann dieses für die Einzahlungen in Anspruch nehmen . Sparkassen u" von ss
Banken » erden hinsichtlich der Abhebung namentlich dann das größte Entgegenkommen zeigen , wenn mau bei ihnen die Zk" § Mr(
ttttttg vornimmt. Besitzt der Zeichner Wertpapiere, so eröffnen ihm die Darlehnskassen des Reichs den Weg, durch Beiei«
das erforderliche Darlehen zu erhalten . Für diese Darlehen ist der Zinssatz um ein Viertelprozent ermäßigt , nämlich auf 5 ' fi ' Weite
während sonst der Darlehenszinssatz 5^ 2 °/o beträgt . Die Darlehensnehmer werden hinsichtlich der Zeitdauer des Darlehens bet « gg
Darlehenskassen das größte Entgegenkommen finden , gegebenenfalls im Wege der Verlängerung des gewährten Darlehens , so « ^
eine Kündigung zu ungelegener Zeit nicht zu besorgen ist. <

Wer Schaldbnchzrichnunge « wählt , genießt neben einer Kursvergünstigung von 20 Pfennig für 100 Mark alle Vorm •
des Schuldbuchs , die hauptsächlich darin bestehen , daß das Schuldbuch vor jedem Verlust durch Diebstahl , Feuer oder sonsnz
Abhandenkommen der Schuldverschreibungen schützt, mithin die Sorge der Aufbewahrung beseitigt und außerdem alle sonstigen Ko?
der Vermögensverwaltung erspart , da die Eintragungen in das Schuldbuch sowie der Bezug der Zinsen vollständig gebühre^
erfolgen . Nur die spätere Ausreichung bet Schuldverschreibung , die jedoch nicht vor dem 15 . Oktober 1915 zuuMtzeer,
sein stll , unterliegt einer mäßigen Gebühr ." Die Zinsen erhält der Schuldbuchgläubiger durch die Post portofrei zugesandt ; er «j* ’
sie aber auch fortlaufend seiner Bank , Sparkasse oder Genossenschaft überweisen lassen oder sie bei einer Reichsbankanstalt ^  ander;
öffentlichen Kasse in Empfang nehmen . Angesichts der großen Vorzüge , welche das Schuldbuch gewährt , ist eine möglichst l«"- ^ d
Beibehaltung der Eintragung dringend zu raten.

Aus Vorstehendem ergibt sich, daß die Beteiligung an der Kriegsanleihe nach jeder Richtung auch den w®
bemittelten Vvlksklassen erleichtert ist. Die Anleihe stellt eine hochverzinsliche und unbedingt sichere Anlage dar. Dar̂ ,
hinaus aber ist es eine Ehrensache des Deutschen Volkes, durch umfangreiche Zeichnungen die weiteren Mittel aufzubriE
deren Heer und Flotte zur Vollendung ihrer schweren Aufgaben in dem um Leben und Zukunft des Vaterlandes gesE„icQJ
tm Krieg unbedingt bedürfen. b-V

i
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